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Schenkung oder
Darlehen?
Meine Tochter und ihr Mann
bauen ein Einfamilienhaus.
Ich hätte ihr gerne von mei-

nem Vermögen 20000 Fran-
ken geschenkt. Doch mein
Mann ist dagegen, es soll als

Darlehen ausgehändigt wer-
den, mit Zins selbstverständ-
lieh. Die andern Kinder be-

nötigen alles andere als Geld.

Wer Geld verschenken will,
muss zuerst seine eigene fi-
nanzielle Lage überprüfen und
sicher sein, dass der gespende-
te Betrag voraussichtlich nie

benötigt wird. Auch für Sie ist
und wird alles teurer! Im Pen-

sionsalter hat die Altersversor-

gung Vorrang - die Jungen ste-

hen im Erwerbsleben und ver-
dienen sich ihren Lebensun-

terhalt durch ihre Arbeit. Ich
finde es auch wichtig, dass Sie

und Ihr Mann sich einig sind
darüber, was Sie der jungen
Familie offerieren wollen. Als
Kompromiss zwischen Ver-
schenken und einem verzins-
liehen Darlehen könnten Sie,
sofern das in Ihrem Budget
drin liegt, ein zinsloses Dar-
lehen vereinbaren: Das bela-
stet die neuen Hausbesitzer
nicht, und das Geld gehört im
Notfall immer noch Ihnen,
muss allerdings auch von Ih-
nen versteuert werden. Ver-
schenktes Geld ist Eigentum
der Empfänger und wird von
diesen versteuert.

Die zwanzigtausend Fran-
ken könnten testamentarisch
auch als Erbvorbezug erklärt
werden, sodass die andern
Iünder denselben Betrag bei
Ihrem Ableben erhalten. Wird
der Pflichtteil der anderen Kin-
der nicht verletzt, können Sie

auf den Ausgleich auch ver-
ziehten, wenn die Geschwister
Ihrer Tochter finanziell so gut
gestellt sind. Möchten Sie je-
doch keinesfalls böses Blut ris-
liieren, rate ich Ihnen, mit ih-
nen darüber zu reden - auch
Gutbetuchte sehen manchmal
nicht genug oder kommen sich

benachteiligt vor.

Was muss die Nutz-
niesserin bezahlen?
Ich bin Nutzniesserin einer
Eigentumswohnung bis zu
meinem Tod. Gemäss Vertrag
muss ich die Hypothekarzin-
sen, die Liegenschaftssteuern,
die Nebenkosten, die Ein-
kommens- und Vermögens-
steuern übernehmen. Wer
muss die eventuell zu erset-
zenden Haushaltgeräte wie
Kühlschrank oder Waschma-
schine sowie die Reparaturen
am Haus bezahlen?

Als Nutzniesserin der Liegen-
schaft haben Sie die Auslagen
für den gewöhnlichen Unter-
halt und die Bewirtschaftung
der Liegenschaft, die Hypo-
thekarzinsen sowie die Steu-

ern und Abgaben zu bezahlen.
Die laufenden Reparaturen
gehören zweifellos zum ge-
wohnlichen Unterhalt und
sind deshalb von der Nutz-
niesserin zu übernehmen. An-
ders ist es bei den so genann-
ten Hauptreparaturen, die zu-
lasten des Eigentümers gehen.

Die Nutzniesserin hat fer-

ner Ausbesserungen und Er-

neuerungen, die zum gewöhn-
liehen Unterhalt gehören, von
sich aus vorzunehmen. Ob die

Ersatzanschaffung von Haus-

haltgeräten Erneuerungen
sind, die zum gewöhnlichen
Unterhalt gehören, richtet
sich nach dem Ortsgebrauch.
Nach meinem Dafürhalten
gehören Kühlschränke und
Waschmaschinen heutzutage
überall in der Schweiz zu den

notwendigen Einrichtungen
eines Hauses, weshalb deren
Ersatz wohl von der Nutz-
niesserin auf eigene Kosten
vorzunehmen ist.

Vorkaufsrecht,
Nutzniessung oder
unentgeltliches
Wohnrecht?

Meine Freundin und ich ha-
ben zu je 50 Prozent eine Woh-

nung gekauft. Wir sind zwei le-

dige Frauen und haben keine

pflichtteilgeschützten Erben
mehr. Wie muss ich vorgehen,
um bei meinem Tod meiner
Freundin möglichst wenig
finanzielle Belastungen zu
hinterlassen? Vorkaufsrecht
zu einem Freundschaftspreis,
eine lebenslange Nutznies-

sung meines Anteils samt

Hausrat, ein lebenslängliches
unentgeltliches Wohnrecht?
Ich kann mir auch vorstellen,
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Davos
Hotel Beau-Séjour

Das persönlich geführte Haus mit
Charme und Charakter im Herzen
von Davos. Neben Kongresshaus
und Hallenbad mit Bushaltestelle
vor dem Haus. Idealer Ausgangs-
punkt zu zahlreichen Spazierwegen.
Die 100-jährige Tradition der Gast-
lichkeit führen wir fort, denn Hotel-
lerie ist unsere Leidenschaft.

Wochenpauschale mit grossem Frühstücksbüffet:
Fr. 450-pro Person (6 Nächte). HP-Zuschlag: Fr. 15-
pro Tag. Auch kürzere Aufenthalte möglich.
Kinderrabatt: bis 6 Jahre gratis / bis 12 Jahre -70% /
bis 16 Jahre-50%.

Hotel Beau-Séjour, Farn. Cordey-Buchmann,
Promenade 96, 7270 Davos

Telefon 081 416 57 47, Fax 081 416 52 09
E-Mail: hotel@beau-seiour.com
Homepage: http://beau-seiour.com
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dass meine Freundin zu einem
ihr genehmen Zeitpunkt die
Wohnung dem Meistbieten-
den verkauft. Ich möchte ver-
meiden, dass bei meinem Tod

plötzlich Nichten und Neffen
in die Wohnung kommen und
Ansprüche stellen.

Schon vorweg muss ich Ihnen
empfehlen, anwaltlichen Rat
einzuholen. Es ist augenschein-
lieh, dass eine rechtlich und
tatsächlich schwierige Situa-
tion entstehen kann, wenn an
Ihre Stelle (oder an die Stelle

Ihrer Freundin) andere Eigen-
tümer des Halbanteils der

Wohnung treten. Von Bedeu-

tung könnte auch sein, ob Sie

Miteigentümerin oder Ge-

samteigentümerin der Woh-

nung sind, was Sie nicht ange-
ben. Sie zeigen ferner ver-
schiedene Lösungsmöglich-
keiten auf, wobei je nach ge-
troffener Anordnung die zivil-
rechtlichen und steuerrechtli-
chen Folgen anders sind. Da
die Zeitlupe nicht in der Lage
ist, Auskünfte zu den kanto-
nalen Steuergesetzen zu ertei-
len, kann ich Ihnen nicht ab-

schliessende, vielmehr nach-

folgend nur allgemeine Rat-

schläge geben.
Treten an Ihre Stelle ande-

re Personen als Eigentümer
des Halbanteils an der Woh-

nung ein, so sind Schwierig-
keiten vorprogrammiert. Bei-

spielsweise wird man die

Wohnung wohl nur bei ent-
sprechendem Einverständnis
zwischen Ihrer Freundin und
den neuen Eigentümern ver-
kaufen können. Bei Miteigen-
tum könnte zwar der neue Ei-

gentümer seine Quote verkau-
fen, doch wer wird schon eine
«halbe» Wohnung kaufen, die

er mit einer ihm fremden Per-

son teilen muss? Bei Gesamt-
eigentum könnten die Gesamt-

eigentümer nur gemeinsam
die Wohnung veräussern.
Schiebt man den Gedanken

an einen Verkauf der Woh-

nung beiseite, so bliebe die

Schwierigkeit, dass die neuen
Eigentümer, die an Ihre Stelle

treten, wohl von Ihrer Freun-
din für die alleinige Nutzung
der ganzen Wohnung ein Ent-
gelt verlangen werden.

Es ist deshalb richtig, dass

Sie nach für Ihre Freundin
tragbaren Lösungen suchen.
Dabei dürfte die Einräumung
eines, allenfalls auf einen be-
stimmten Betrag limitierten
Vorkaufsrechtes ausser Be-
tracht fallen. Die Ausübung
des Vorkaufsrechtes setzt den

Eintritt des Vorkaufsfalles

voraus, das heisst, Ihre Freun-
din könnte das Vorkaufsrecht
nur dann ausüben, wenn Ihre
Erben den Halbanteil an der

Wohnung an einen Dritten
verkaufen. Der Erbfall als sol-
cher bildet keinen Vorkaufs-
fall. Einen kaufwilligen Drit-
ten zu finden, dürfte, wie ge-
sagt, nicht realistisch sein.

Die Gewährung des unent-
geblichen Wohnrechtes ist
rechtlich nicht möglich, da
das Wohnrecht nur an der

ganzen Wohnung (oder an
Teilen eines Gebäudes), aber

nicht an einem Anteil einer
Wohnung bestellt werden
kann.

Wohl zweckmässig ist hin-

gegen die Einräumung der un-
entgeltlichen Nutzniessung
zugunsten Ihrer Freundin. Bei
dieser Lösung könnte zwar
Ihre Freundin ohne Einver-
ständnis der neuen Eigentü-
mer des anderen Wohnungs-
anteils die Wohnung faktisch
(bei Miteigentum) bezie-

hungsweise rechtlich (bei Ge-

samteigentum) nicht verkau-
fen. Ihre Freundin könnte
aber bei Nutzniessung die

Wohnung allein nutzen.
Wenn sie einmal in ein Alters-
heim eintreten müsste, könn-
te die Freundin bei der Nutz-
niessung die Wohnung an

Dritte vermieten. Bei der

Nutzniessung müsste Ihre
Freundin die Kosten für den

gewöhnlichen Unterhalt so-
wie die Steuern und sonstigen
Abgaben der Wohnung tra-
gen. Die Gewährung der

Nutzniessung am Hausrat ist
ebenfalls möglich, wobei Ihre :

Freundin wiederum über den i

Hausrat nicht verfügen darf,
ihn zwar gebrauchen, aber j

auch sorgfältig aufbewahren i

muss, was bei Beschädigun-
gen, die bei Gegenständen
wohl eher als beim Woh-
nungsanteil eintreten können, :

zu Disputen mit den neuen i

Eigentümern führen könnte. j

Ihr Gedanke, die Freundin 1

zu ermächtigen, die Wohnung i

zu verkaufen, setzt voraus, i

dass Ihre Freundin Eigentü- i

merin der ganzen Wohnung 1

wird. Sie könnten zwar testa- j

mentarisch Ihre Freundin als

Erbin oder Vermächtnisneh- <

merin der Wohnung einset- 1

zen, doch scheinen Sie dies i

nicht zu wollen. Tatsächlich i

würde in einem solchen Fall i

die ganze Wohnung beim spä- :

teren Ableben Ihrer Freundin 1

in deren Nachlass fallen. Zu- :

dem dürfte die Steuerbelas-

tung mangels Verwandt-

INSERAT

Bester Komfort, /.e/cbfgängZg-
ke/f und vZe/fä/fZge Anpassungs-
mög//cbke/fen zeZcbnen unsere
efac Fa/f-Bo//sfüb/e aus.
Sehr stab// und /ang/eb/g.
/n Schweden bergesfe//f vom
skand/nav/seben /Warkf-Leader
Das abgeb//defe ZWode/Z TW/AZ

w/rd Zn zab/reZcben ZnsfZfufZonen

eingesetzt.
l/om g/e/cben Hersfe//er bZefen
wZr aueb Ro//aforen an.

/nferessZerf? L/nfer/agen beZ:

Schaftsverhältnis zwischen Ih-
nen und Ihrer Freundin hoch
sein. Denkbar wäre die testa-
mentarische Einsetzung Ihrer
Freundin als Vorerbin und
Ihrer Blutsverwandten als

Nacherben. Um das ange-
strebte Ziel zu erreichen, dass

einerseits Ihre Freundin als

Vorerbin Eigentümerin der

ganzen Wohnung wird und er-

mächtigt ist, die Wohnung zu
verkaufen, andererseits aber

verpflichtet ist, die Hälfte des

Verkaufserlöses, offenbar noch

zu ihren Lebzeiten, an die
Nacherben auszurichten, ist
jedoch das an sich schon

komplizierte Institut der Vor-
und Nacherbschaft nicht ge-
eignet. Eine solche Lösung
müssten Sie jedenfalls detail-
liert mit einem rechtskundi-
gen Berater besprechen.

Wenn ich Ihnen auch nicht
einen abschliessenden Rat ge-
ben kann, so scheint mir, dass

die testamentarische Einräu-

mung eines lebenslänglichen
unentgeltlichen Nutznies-
sungsrechts zugunsten Ihrer
Freundin die beste Lösung
sein dürfte.

Dr. Zur. Marco Biaggi
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